
 Seite 1 DHSV, 2. Änderungssatzung 

2. Satzung zur Änderung der  
S A T Z U N G  

des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen 
 
Aufgrund des § 40 Abs. 1 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes für das Land Schleswig-
Holstein (Landesverwaltungsgesetz - LVwG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 
1992 (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 29. April 2022 (GVOBl. Schl.-H. 2022 S. 549), und des § 6 des Gesetzes über Wasser- 
und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBL. I S. 405), 
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578) geändert worden ist, wird 
nach Beschlussfassung durch die Deichversammlung des Deich- und Hauptsielverbandes 
Dithmarschen vom 14.11.2022 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Dithmarschen 
als Aufsichtsbehörde nach § 58 Abs. 2 WVG die folgende 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen vom 14.12.2017 erlassen: 
 
 
I. § 2 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„Neben den Verbänden nach Abs. 1 sind Mitglied:  
a) mit den Grundstücksflächen im Speicherkoog Dithmarschen (Südteil) 

1. die Bundesrepublik Deutschland, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 
2. das Land Schleswig-Holstein, Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und 

Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN), und 
3. der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen; 

 
b) mit dem Verbandsgebiet im Kreis Rendsburg-Eckernförde: 

1. der Wasser- und Bodenverband Hanerau und 
2. der Wasser- und Bodenverband Iselbek.“ 

 
 
II. § 3 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:  
 

„Der Verband nimmt die ihm von den Verbandsmitgliedern im Rahmen der Kostenteilungs-
gemeinschaft übertragene Aufgabendurchführung  
1. der Unterhaltung, 
2. des Betriebes, 
3. der Sanierung und 
4. des Neubaus  
der Anlagen zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben wahr. 
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind für die Aufgaben gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 und 4 
der Südteil des Sielverbandes Brunsbütteler-Eddelaker-Koog sowie die Verbände gemäß § 
2 Abs. 2 Buchstabe b) der Satzung.“  

 
 
III. § 14 Abs. 1 wird durch den folgenden Satz 2 ergänzt: 
 

„Die Verbandsmitglieder gemäß § 2 Abs. 2 Buchstabe b) sind beitragsfrei.“  
 
 
IV. Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.  
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1. beschlossen durch die  

Deichversammlung am 
Hemmingstedt, _________________ 
 
 
 
______________________________ 
von Hemm, Hauptverbandsvorsteher 
 

 

 
2. genehmigt: 

Heide, _________________ 
 
 
 
 
___________________________ 
Der Landrat des Kreises  
Dithmarschen als Aufsichtsbehörde 
 

 
3. ausgefertigt am 

Hemmingstedt, ________________ 
 
 
 
______________________________ 
von Hemm, Hauptverbandsvorsteher 
 

 

 
4. bekannt gemacht am  

Heide, _____________ 
 
 
 
___________________________ 
Der Landrat des Kreises  
Dithmarschen als Aufsichtsbehörde 
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1. Satzung  
zur Änderung  der S A T Z U N G 

des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen 
 
 
Aufgrund § 6 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz 
- WVG) vom 12. Februar 1991 (Bundesgesetzblatt I, Seite 405) wird nach 
Beschlussfassung durch die Deichversammlung des Deich- und Hauptsielverbandes 
Dithmarschen vom                und mit Genehmigung des Landrates des Kreises 
Dithmarschen als Aufsichtsbehörde folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung des 
Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen vom21.12.2017 erlassen: 
 
 
    Artikel I 
 

 
1.  a.  § 15 Abs. 2 e) erhält folgende Fassung: 
   

e)  Bau, Betrieb und 
Unterhaltung von Be- 
und 
Entwässerungsanlagen 
(Schöpfwerksbeitrag) 

Abs. 1 Nr. 5 wie d) innerhalb des 
jeweiligen Vorteilsgebietes 
mit folgenden Abweichungen: 

a. Zuschlag für eingeleitetes 
gesammeltes Schmutzwasser 
gemäß § 21 Abs. 1 Ziffer 
3.1.2 LWVG: 1,0 BE pro 
angefangene 3.000 m³/a 

b. Zuschläge gemäß § 21 
Abs. 1 Ziffer 3.1.3 für den 
Grad der Verschmutzung des 
Niederschlagswassers 
bleiben unberücksichtigt 

c. Ober- und 
Unterliegervorteilsgebiete der 
Schöpfwerke gem. § 15 Abs. 
2 f) 

 
  

b. § 15 Abs. 2 f) erhält folgende Fassung: 
 

f)  Ober- und Unterlieger-
vorteilsgebiete der 
Schöpfwerke Kudensee 
und Eggstedt 

 

Gebiet Einzugsgebiet des 
Schöpfwerkes  

Anteil an den umlagefähigen 
Schöpfwerkskosten 

Vorteil-
habende 

< 2,5 m NN 90 % 

nachteilig 
Einwirkende 

> 2,5 m NN 10 % 

 
 
c. der bisherige Abs. 2 f) des § 15 wird Abs. 2 g) 
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g)  Durchführung von 
    Drainungen und anderen 

grundstücksgebundenen 
Maßnahmen 

Abs. 1 Nr. 4 einzelne betroffene 
Grundstücke nach den 
anfallenden tatsächlichen 
Kosten 

 
 
                                            Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
Die Satzung ist vom Landrat des Kreises Dithmarschen als Aufsichtsbehörde mit  
Verfügung vom                              gemäß § 58 Abs. 2 WVG genehmigt worden. 
 
 
 
 
Hemmingstedt,  
 
  
 von Hemm 
                                                                                 Hauptverbandsvorsteher  
   

 



KREISBLATT FÜR DITHMARSCHENDLZ Nr. 113 Heide, 21. Dezember 2017

Satzung des Deich- und Hauptsielverbandes
Dithmarschen

Aufgrund des § 22 des Ausführungsgesetzes zum Gesetz über
Wasser- und Bodenverbände (Landeswasserverbandsgesetz –
LWVG) in der Fassung vom 11.02.2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 86) in
der zurzeit geltenden Fassung mache ich nachstehend die in der
Sitzung der Deichversammlung des Deich- und Hauptsielverbandes
Dithmarschen am 13.12.2017 beschlossene und von mir genehmig-
te Satzung des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen öf-
fentlich bekannt. Die Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft.
Heide, den 21. Dezember 2017
Az.: 231.655.30/01.1

Der Landrat des Kreises Dithmarschen
Fachdienst Wasser, Boden und Abfall

im Auftrag
Jürgen Dittmann

Satzung
des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen
Aufgrund § 6 des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände
(Wasserverbandsgesetz – WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBI.I S.
405) in der jeweils geltenden Fassung und des Ausführungsgeset-
zes zum Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Landeswasser-
verbandsgesetz – LWVG) vom 11. Februar 2008 (GVOBI. Schl.-H. S.
86) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung
durch die Deichversammlung des Deich- und Hauptsielverbandes
Dithmarschen vom 13. Dezember 2017 und mit Genehmigung des
Landrates des Kreises Dithmarschen als Aufsichtsbehörde folgende
Satzung erlassen:
Die vorrangig geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden in die-
ser Satzung i. d. R. nicht wiederholt; es wird auf die jeweils gelten-
den Einzelbestimmungen verwiesen.

I. Abschnitt
Rechtsverhältnisse

§ 1
Name, Sitz, Verbandsgebiet

(1) Der Verband führt den Namen Deich- und Hauptsielverband
Dithmarschen und hat seinen Sitz in 25770 Hemmingstedt, Kreis
Dithmarschen. Er ist als Wasser- und Bodenverband gemäß § 1
WVG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) Der Verband ist Mitglied in den Bearbeitungsgebietsverbänden
Miele und NOK-Süd sowie im Gewässer- und Landschaftsver-
band Tideeider.

(3) Der Verband führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift
Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen.

(4) Das Verbandsgebiet ist ca. 150.350 ha groß. Es umfasst das Ge-
biet seiner Mitglieder gemäß § 2 Abs. 1 sowie das Gebiet des
Speicherkooges Dithmarschen (Südteil). Das Gebiet seiner Mit-
glieder nach § 2 Abs. 1 ist in den jeweiligen Satzungen der Mit-
glieder bestimmt.

(5) Der Verband ist nach Bestimmung der Aufsichtsbehörde Ober-
verband gemäß § 72 Abs. 2 WVG für seine Mitglieder gemäß § 2
Abs. 1.

zu beachten: §§ 3,6 WVG, § 2 a LWVG
§ 2

Mitglieder
(1) Verbandsmitglieder sind folgende kommunale Gebietskörper-

schaften:
1. Sielverband Schafstedter Mühlenbach (01)
2. Sielverband Burg-Kudensee (02)
3. Sielverband Brunsbütteler-Eddelaker-Koog (03)
4. Sielverband Eddelak (04)
5. Sielverband Helse (05)
6. Sielverband Kattrepel (06)
7. Sielverband Brunsbüttel (07)
8. Sielverband Neufeld (08)
9. Sielverband Neufelderkoog (09)
10. Sielverband Kaiser-Wilhelm-Koog (10)
11. Sielverband Kronprinzenkoog (11)
12. Sielverband Dieksanderkoog (12)
13. Sielverband Friedrichskoog (13)
14. Sielverband Auguste-Viktoria-Koog (14)
15. Sielverband Trennewurth (15)
16. Sielverband Barlt (16)
17. Sielverband Südermeldorf (17)
18. Sielverband Südertal (18)
19. Sielverband Nordermiele (19)
20. Sielverband Nordermeldorf (20)
21. Sielverband Christianskoog (21)
22. Sielverband Süderwöhrden (22)
23. Sielverband Lieth-Lohe (23)
24. Sielverband Ketelsbüttel (24)
25. Sielverband Norderwöhrden (25)
26. Sielverband Poppenwurth (27)
27. Sielverband Süderdeich (28)
28. Sielverband Friedrichsgabekoog (29)
29. Sielverband Warwerort (30)
30. Sielverband Wardammskoog (31)
31. Sielverband Büsum (32)
32. Sielverband Hedwigenkoog (33)
33. Sielverband Schülpersiel (35)
34. Sielverband Nesserdeich (42)
35. Sielverband St. Annen (44)
36. Sielverband Heringsanderkoog (47)
37. Sielverband Dithmarscher Bucht (48)
38. Sielverband Holstenau (51)
39. Sielverband Helmscher Bach (52)
40. Sielverband Obere Gieselau (53)
41. Sielverband Bornsbek (54)
42. Sielverband Mieltal (55)
43. Sielverband Südermiele (56)
44. Abwasserverband Dithmarschen (AVD-57)

(2) Neben den Verbänden nach Abs. 1 sind Mitglied mit den Grund-
stücksflächen im Speicherkoog Dithmarschen (Südteil):
1. die Bundesrepublik Deutschland - Bundesanstalt für Immo-

bilienaufgaben -,
2. das Land Schleswig-Holstein - Landesbetrieb für Küsten-

schutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Hol-
stein (LKN) - und

3. der Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen.
3) Das Mitgliederverzeichnis wird vom Vorstand fortgeschrieben

und von der Geschäftsführung aufbewahrt.
zu beachten: §§ 4, 6, 9 und 22 bis 28 sowie § 72 WVG

§ 3
Aufgaben

(1) Der Verband hat die Aufgaben:
1. Ausbau einschließlich Unterhaltung und naturnahem Rückbau

von Gewässern,
2. Bau, Unterhaltung und Rückbau von Anlagen in und an Ge-

wässern sowie von Anlagen, die der Vorflut dienen und nicht
mehr Bestandteile von Gewässern sind,

3. Schutz von Grundstücken vor Sturmflut und Hochwasser ein-
schließlich notwendiger Maßnahmen im Deichvorland,

4. Verbesserung landwirtschaftlicher sowie sonstiger Flächen
einschließlich der Regelung des Bodenwasser- und Boden-
lufthaushalts,

5. Herstellung, Beschaffung, Betrieb, Unterhaltung und Beseiti-
gung von Anlagen zur Be- und Entwässerung,

6. Maßnahmen zur Bewirtschaftung und zum Schutz des Grund-
wassers und der oberirdischen Gewässer,

7. Erwerb, Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anla-
gen und Gewässern zum Schutz und zur Verbesserung des
Naturhaushalts, der Gewässergüte, des Bodens und für die
Landschaftspflege

8. Abwasserbeseitigung einschließlich Einsammeln und Verwer-
ten von Klärschlamm

9. Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft,
den kommunalen Körperschaften und der Wasserwirtschaft
sowie Fortentwicklung des Gewässer-, Boden- und Natur-
schutzes,

10. Förderung und Überwachung von den Mitgliedern im Rah-
men des Wasserverbandsgesetzes wahrzunehmender Aufga-
ben, insbesondere durch die Wahrnehmung der damit direkt
und indirekt im Zusammenhang stehenden allgemeinen und
technischen Verwaltung und

11. Förderung Dritter bei der Wahrnehmung vorstehender Aufga-
ben, insbesondere durch die Wahrnehmung der damit im Zu-
sammenhang stehenden allgemeinen und technischen Ver-
waltung.

(2) Der Verband nimmt die ihm von den Unterverbänden übertrage-
ne Aufgabendurchführung der außerordentlichen Unterhaltung
und des Neubaues von Anlagen zur Durchführung der satzungs-
gemäßen Aufgaben der Unterverbände wahr. Ausgenommen
von dieser Regelung ist wegen seiner besonderen Situation der
Südteil des Sielverbandes Brunsbütteler-Eddelaker-Koog.

(3) Dem Verband obliegt gemäß § 15 Abs. 2 LWVG für seine Unter-
verbände die Kassenführung. Er nimmt gemäß § 61 WVG Aufga-
ben der verwaltungsmäßigen und technischen Geschäftsfüh-
rung für seine Unterverbände wahr.

(4) Aufgaben gemäß Abs. 3 können aufgrund von öffentlich-rechtli-
chen Verträgen auch für Wasser- und Bodenverbände wahrge-
nommen werden, die keine Mitglieder sind.

zu beachten: §§ 2, 14 und 61 WVG sowie §§ 2, 3 und 15 LWVG
§ 4

Unternehmen, Plan
(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband die erforderlichen

Anlagen herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Insbeson-
dere hat er
1. Gewässer herzustellen, zu unterhalten und naturnah umzuge-

stalten,
2. Deiche zu errichten und in wehrfähigem Zustand zu erhalten,
3. Schöpfwerke zu errichten, zu unterhalten und zu betreiben

sowie
4. Sonstige Anlagen herzustellen, zu betreiben und zu unterhal-

ten.
(2) Grundlage für die Unterhaltung und den Ausbau der Gewässer

einschließlich ihrer naturnahen Umgestaltung sowie den Bau,
den Betrieb und die Unterhaltung seiner Anlagen sind die von der
Wasserbehörde festgestellten oder genehmigten
- Anlagenlisten und Gewässerpläne,
- Bewirtschaftungs- und Gewässerpflegepläne,
- das Deichverzeichnis sowie
- Ausbaupläne nach §§ 67 ff des Wasserhaushaltsgesetzes.
Je eine Ausfertigung wird bei der Geschäftsführung hinterlegt.

zu beachten: § 5, 6 WVG
§ 5

Benutzung der Grundstücke dinglicher Verbandsmitglieder
(1) Zur Durchführung seines Unternehmens kann der Verband

zweckentsprechende Maschinen - gleich welcher Art - einset-
zen. Die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentü-
mer oder -besitzerinnen und -besitzer sind verpflichtet, diese
Maschinen auf ihren Grundstücken aufzunehmen und das Be-
fahren ihrer Grundstücke sowie deren Überqueren durch Perso-
nal des Verbandes oder durch beauftragte Dritte zu dulden.

(2) Die Anliegerinnen und Anlieger an den Gewässern und Rohrlei-
tungen, bei ungenügender Breite der Anliegergrundstücke auch
die Hinterliegerinnen und Hinterlieger haben jederzeit unentgelt-
lich die Inanspruchnahme ihrer Grundstücke für die Ausführung
der Unterhaltungs- und Wiederherstellungsarbeiten an den Ge-
wässern, Anlagen und Rohrleitungen von Hand oder mit Maschi-
nen zu dulden. Anliegerinnen und Anlieger und Hinterliegerinnen
und Hinterlieger haben den vom Verband grob eingeebneten
Aushub und das Mähgut auf ihren Grundstücken unentgeltlich
aufzunehmen (§ 22 Abs. 2). Das gilt auch für öffentliche Verkehrs-
flächen. Die Inanspruchnahme der Grundstücke und die Lage-
rung des Aushubs und des Mähgutes haben, wenn die Verhält-
nisse es ohne wesentlichen Mehraufwand gestatten, unter Be-
rücksichtigung der Zumutbarkeit für die Eigentümerin und den
Eigentümer wechselnd rechts- und linksseitig des Gewässers zu
erfolgen.

zu beachten: § 30 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), § 48 Landeswas-
sergesetz (LWG), §§ 6 Abs. 2 Nr. 5 und 33 ff. WVG

§ 6
Weitere Beschränkungen

(1) Grundstücke im Verbandsgebiet dürfen nur so bewirtschaftet
werden, dass die Unterhaltung und Erhaltung der Gewässer in ei-
nem ordnungsgemäßen Zustand gemäß § 38 LWG nicht beein-
trächtigt wird.

(2) Die Besitzerinnen und Besitzer der an ein Gewässer des Verban-
des grenzenden, als Weide genutzten Grundstücke sind zur
wehrhaften Einzäunung und deren Unterhaltung verpflichtet. Der
Zaun muss mindestens 0,80 m Abstand von der oberen Bö-
schungskante haben und darf die Gewässerunterhaltung nicht
erschweren. Die Grabenendverrohrungen sind in der durchge-
henden Flucht des einmündenden Gewässers einzuzäunen und
mit einer Hecköffnung von mindestens 4,0 m Durchfahrtsbreite
zu versehen, deren Verschluss so eingerichtet sein muss, dass
eine zügige Durchführung der Gewässerunterhaltung gewähr-
leistet ist. Die Heckpfähle müssen ausreichend gesichert sein.

(3) Das an ein Gewässer des Verbandes grenzende Ackerland darf
innerhalb eines Abstandes von 0,80 m von der oberen Bö-
schungskante nicht bestellt werden.

(4) Innerhalb eines Streifens von 7,5 m von der oberen Böschungs-
kante dürfen Bauten nur in besonders begründeten Fällen errich-
tet und Bäume, Sträucher und Hecken nur so gepflanzt werden,
dass die Unterhaltungsarbeiten nicht unverhältnismäßig er-
schwert werden. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Ver-
bandes.

(5) Verrohrte Gewässer und Rohrleitungen, die vom Verband zu un-
terhalten sind, müssen in einem Abstand von 5,0 m nach jeder
Seite der Rohrleitungsachse von jeglicher Bebauung frei bleiben.
Bäume und stark- sowie tiefwurzelnde Sträucher dürfen in dem
vorgenannten Bereich nicht gepflanzt werden. Kontrollschächte
müssen jederzeit zugänglich sein.

(6) Die im Zuge der vom Verband zu unterhaltenden Gewässer vor-
handenen Endverrohrungen, die eine Rohrlänge von mindestens
7,0 m haben sollen, werden vom Verband unterhalten. Sie dürfen
nicht ohne Zustimmung des Verbandes in ihrer Lage verändert
werden.

(7) Die im Zuge von Gewässern vorhandenen Rohrdurchlässe oder
Brücken in Parzellenzufahrten dürfen nicht ohne Zustimmung
des Verbandes in ihrer Lage verändert werden. Die Unterhaltung
dieser Anlagen obliegt den Grundstückseigentümern, sofern kei-
ne besondere Vereinbarung vorliegt. Rohrdurchlässe und Brü-
cken sind von den Grundeigentümern in einem verkehrssicheren
Zustand zu erhalten.

(8) Viehtränken, Übergänge, Wasserentnahmestellen, Dränan-
schlüsse an den Kontrollschächten u. ä. Anlagen an den Ver-
bandsanlagen sind nach Angabe des Verbandes so anzulegen,
zu markieren und zu unterhalten, dass sie die Verbandsunterneh-
men nicht hemmen und durch die Unterhaltung nicht beschädigt
werden können. Sie bedürfen vor ihrer Anlage der Genehmigung
des Verbandes unbeschadet erforderlicher Genehmigungen
nach Wasserrecht.

(9) Rohrleitungen, Brücken, Überfahrten und Parzellenzufahrten so-
wie Grabenendverrohrungen im Zuge von Gewässern gemäß §
40 Abs. 2 des Wassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein
(Landeswassergesetz – LWG) vom 11.02.2008 (GVOBl. 2008 S.
91) in der jeweils geltenden Fassung, die von den jeweiligen Ei-
gentümerinnen und Eigentümern oder Anliegerinnen und Anlie-
gern zu unterhalten sind, dürfen nicht ohne Zustimmung des Ver-
bandes in ihrer Lage verändert werden. Schadhafte Rohrdurch-

lässe usw. sind von den Eigentümern zu erneuern oder zu ent-
fernen.

(10) Die Eigentümerinnen und Eigentümer der zum Verband gehö-
renden Grundstücke haben zugunsten des Verbandsunterneh-
mens ein unterirdisches Durchleiten von Wasser in Rohrleitun-
gen und die Unterhaltung dieser Leitungen einschließlich der
Kontrollschächte zu dulden.

(11) Dränausläufe, die in die vom Verband zu unterhaltenden Ge-
wässer einmünden, sind von den Grundstückseigentümerin-
nen und Grundstückseigentümern so anzulegen und zu mar-
kieren, dass sie bei den Unterhaltungsarbeiten nicht beschä-
digt werden und diese nicht hemmen. Sie und die Markierun-
gen sind von den Grundeigentümern zu unterhalten. Eine
Haftung des Verbandes für Schäden an den Dränausläufen
und den Markierungen erfolgt nur bei deren ordnungsgemä-
ßer Unterhaltung. Art und Umfang der Markierung können
durch den Verband besonders vorgeschrieben werden.

(12) Weitergehende gesetzliche Bestimmungen über Schutzstrei-
fen,Uferrandstreifen u. a. bleiben von den Regelungen der
vorstehenden Absätze unberührt.

(13) Die Inanspruchnahme von Grundstücken nach §§ 5 und 6 ge-
schieht entschädigungslos.

(14) Die Regelungen der §§ 5 und 6 Abs. 1 bis 13 gelten entspre-
chend für Grundstücke, welche die dingliche Mitgliedschaft
bei Unterverbänden begründen.

(16) Die Deichgrundstücke mit Zubehör dürfen nur mit Gänsen,
Schafen und Rindern - ausgenommen Bullen - beweidet oder
mit Genehmigung des Verbandes gemäht werden.

zu beachten: § 30 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), § 48 Landes-
wassergesetz (LWG), §§ 6 und 33 ff. WVG, §§ 70 und 76 LWG

§ 7
Verbandsschau

Es ist jährlich eine Schau der Gewässer und Anlagen des Verban-
des durchzuführen. Die Rohrleitungen werden stichpunktartig ge-
schaut. Hierzu wählt der Ausschuss jährlich Schaubeauftragte.
Schauführer ist die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptver-
bandsvorsteher oder die Stellvertreterin oder der Stellvertreter
oder eine vom Vorstand bestimmte Schaubeauftragte oder ein
Schaubeauftragter.
Der Vorstand lädt die Schaubeauftragten, die Aufsichtsbehörde
sowie sonstige Beteiligte rechtzeitig ein.
Über Verlauf und Ergebnis der Schau ist von der oder dem Schau-
beauftragten eine Niederschrift zu fertigen. Eine Ausfertigung ist
der Aufsichtsbehörde zu übersenden.
Der Vorstand veranlasst die Beseitigung festgestellter Mängel.
zu beachten: §§ 44 und 45 WVG

II. Abschnitt
Verfassung

§ 8
Organe

Organe des Verbandes sind die Verbandsversammlung und der
Vorstand. Die Verbandsversammlung trägt die Bezeichnung
Deichversammlung, der Vorstand die Bezeichnung Deichamt.
zu beachten: §§ 46 ff. WVG

§ 9
Deichversammlung

(1) Die Deichversammlung hat die ihr durch das WVG, das LWVG
und durch diese Satzung zugewiesenen Aufgaben. Insbeson-
dere hat sie folgende Aufgaben:
1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer

Stellvertreter,
2. Beschlussfassung über Änderung der Satzung, des Unter-

nehmens, des Planes oder der Aufgaben sowie über die
Grundsätze der Geschäftspolitik,

3. Beschlussfassung über die Umgestaltung und Auflösung
des Verbandes,

4. Wahl der Schaubeauftragten,
5. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssat-

zung, den Wirtschaftsplan und Nachtragshaushaltssat-
zungen sowie Nachtragswirtschaftspläne

6. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Wirt-
schaftsplanes,

7. Beschluss über den Jahresabschluss und Entlastung des
Vorstandes,

8. Festsetzung von Grundsätzen für Dienst- und Anstellungs-
verhältnisse und von Vergütungen für Vorstandsmitglieder
und Mitglieder des Verbandsausschusses,

9. Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vor-
standsmitgliedern und dem Verband,

10. Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenhei-
ten,

11. Abgabe einer Stellungnahme zu einem Aufnahmeantrag
gemäß § 25 Abs. 1 Buchst. a WVG,

12. Abgabe einer Stellungnahme zu einem Antrag auf Aufhe-
bung der Mitgliedschaft zu § 25 Abs. 1 Buchst. c WVG,

(2) Mitglieder in der Deichversammlung sind die Vertreterin oder
der Vertreter der Vorstände der Mitglieder gemäß § 2 Abs. 1
und der Mitglieder nach § 2 Abs. 2. Die Hauptverbandsvorste-
herin oder der Hauptverbandsvorsteher kann von den Vertre-
terinnen und Vertretern eine schriftliche Vollmacht fordern.

(3) Die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptverbandsvorste-
her beruft die Deichversammlung mindestens einmal im Jahr
unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich mit einwöchiger,
in dringenden Fällen dreitägiger Ladungsfrist ein und leitet sie.
Sie oder er unterrichtet ferner die Vorstandsmitglieder und lädt
die Aufsichtsbehörde ein.

(4) Die Sitzungen der Deichversammlung sind öffentlich. Die Öf-
fentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen einzelner
es erfordern. Über den Ausschluss beschließt die Deichver-
sammlung allgemein oder im Einzelfall mit der Mehrheit von
2/3 der Anwesenden nach nichtöffentlicher Beratung in öffent-
licher Sitzung. In nichtöffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse
sind nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit bekannt zu ge-
ben, wenn nicht überwiegende Belange des öffentlichen Wohls
oder berechtigte Interessen einzelner entgegenstehen.

(5) Die Deichversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder
geladen und mindestens ein Drittel der satzungsgemäßen Mit-
glieder vertreten sind. Beschlüsse können schriftlich im Um-
laufverfahren gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht.
Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückge-
stellt worden und wird die Deichversammlung zur Behandlung
desselben Gegenstandes erneut gemäß Abs. 3 geladen, so ist
sie ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen be-
schlussfähig, wenn darauf in der Ladung hingewiesen worden
ist. Zwischen der Zurückstellung und der erneuten Beratung
müssen mindestens drei Tage liegen; diese Bestimmung findet
keine Anwendung, wenn Gefahr im Verzug ist.

(6) Jedes Verbandsmitglied hat in der Deichversammlung eine
Stimme. Die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptver-
bandsvorsteher und die übrigen Vorstandsmitglieder haben
Stimmrecht, wenn sie ein Mitglied vertreten. Beschlüsse wer-
den mit Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als
Ablehnung. Es wird offen durch Handzeichen abgestimmt. §§
53, 58 und 62 WVG bleiben unberührt.

(7) Gewählt wird, wenn kein Mitglied widerspricht, durch Handzei-
chen. Auf Verlangen eines Mitglieds ist geheim zu wählen. Ge-
wählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen die meisten er-
halten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von der
Hauptverbandsvorsteherin oder dem Hauptverbandsvorsteher
zu ziehende Los.

(8) Über die Sitzung ist eine von der Hauptverbandsvorsteherin
oder dem Hauptverbandsvorsteher sowie der Schriftführerin
oder dem Schriftführer zu unterzeichnende Niederschrift mit
folgenden Angaben zu fertigen:

1. Ort und Tag der Sitzung Fortsetzung auf S. 29
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Fortsetzung von S. 28
2. Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
3. Tagesordnung
4. Beschlussanträge und Beschlüsse
5. Ergebnis der Abstimmungen und Wahlen
Die Niederschrift ist den Mitgliedern und der Aufsichtsbehörde zu
übermitteln.

zu beachten: §§ 25, 47, 48, 53 Abs. 2, 58 Abs. 1, 62 Abs. 1 und 74
Abs. 2 WVG, §§ 9, 11, 14, 17 und 18 LWWG, §§ 101 - 105 Landes-
verwaltungsgesetz (LVwG)

§ 10
Deichamt

(1) Das Deichamt leitet den Verband nach Maßgabe des WVG, des
LWVG und dieser Satzung in Übereinstimmung mit den von der
Deichversammlung beschlossenen Grundsätzen. Ihm obliegen
alle Geschäfte, zu denen nicht durch Gesetz oder diese Satzung
die Deichversammlung berufen ist, insbesondere
1. über einen Aufnahmeantrag nach § 23 Abs. 1 WVG zu ent-

scheiden,
2. über einen Antrag auf Aufhebung der Mitgliedschaft nach §

24 Abs. 2 WVG zu entscheiden,
3. zu einer Verbandszuweisung durch die Aufsichtsbehörde

nach § 25 Abs. 1 Buchst. b WVG eine Stellungnahme abzu-
geben,

4. einen Schaubeauftragten als Leiter der Verbandsschau nach
§ 44 Abs. 2 WVG zu bestimmen,

5. Ort und Zeit der Verbandsschau zu bestimmen und die
Schaubeauftragten, die Aufsichtsbehörde und sonstige Be-
teiligte zu laden (§ 45 Abs. 1 WVG),

6. die Beseitigung der bei Verbandsschauen festgestellten
Mängel nach § 45 Abs. 3 WVG zu veranlassen,

7. die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan und ihre
Nachträge aufzustellen,

8. die Aufnahme von Darlehen im Rahmen der Haushaltssat-
zung zu beschließen,

9. Verträge ab einer Höhe von mehr als 30.000,00 € - außer
über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und
Verband - zu beschließen,

10. über Ausnahmen nach § 6 Abs. 4 und 5, Genehmigungen
nach § 6 Abs. 6 und 8 und Vorschriften nach § 6 Abs. 10 zu
entscheiden,

11. Mitarbeiter einzustellen und zu entlassen,
12. eine Geschäfts- und Dienstordnung für die Mitarbeiter des

Verbandes zu erlassen,
13. die Jahresrechnung aufzustellen,
14. über Widersprüche zu entscheiden.
15. über die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forde-

rungen über einem Betrag von 1.500,00 € zu beschließen,
16. den Gutachterausschuss gemäß § 17 Abs. 3 dieser Satzung

zu benennen.
(2) Das Deichamt vertritt den Verband gerichtlich und außergericht-

lich.
(3) Das Deichamt kann die satzungsmäßigen Befugnisse der Ge-

schäftsführung gemäß § 12 aufgrund seiner gesetzlichen Verant-
wortung im Sinne § 54 Abs. 2 WVG allgemein oder im Einzelfall
präzisieren, erweitern oder einschränken.

(4) Das Deichamt besteht aus 9 von der Deichversammlung zu wäh-
lenden Mitgliedern, von denen eines Verbandsvorsteherin oder
Verbandsvorsteher und eines stellvertretende Verbandsvorste-
herin oder stellvertretender Verbandsvorsteher ist. Die Verbands-
vorsteherin oder der Verbandsvorsteher trägt die Amtsbezeich-
nung Hauptverbandsvorsteherin oder Hauptverbandsvorsteher.

(5) Wählbar ist jede Person mit passivem Wahlrecht gemäß Art. 38
Abs. 2 Grundgesetz,
- die Mitglied eines Verbandes gemäß § 2 Abs. 1 ist,
- die von einem Mitglied gemäß § 2 Abs. 2 vorgeschlagen wurde

oder
- die ein Grundstück oder einen Betrieb im Verbandsgebiet

selbst bewirtschaftet oder bewirtschaftet hat und dort ihre
Hauptwohnung hat und einstimmig gewählt wird

sowie am Wahltag das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Die Unterverbandszugehörigkeit der Vorstandsmitglieder soll re-
gional ausgewogen sein.

(6) Die Amtszeit des Deichamtes endet am 31. Dezember 1997 und
später alle 5 Jahre.

(7) Das Deichamt wird von der Hauptverbandsvorsteherin oder dem
Hauptverbandsvorsteher mindestens zweimal im Jahr schriftlich
unter Mitteilung der Tagesordnung mit einwöchiger, in dringen-
den Fällen mit dreitägiger Ladungsfrist, einberufen. Die Auf-
sichtsbehörde ist einzuladen.
Den Vorsitz hat die Hauptverbandsvorsteherin oder der Haupt-
verbandsvorsteher, im Verhinderungsfall die stellvertretende
Hauptverbandsvorsteherin oder der stellvertretende Hauptver-
bandsvorsteher.

(8) Deichamtssitzungen sind nicht öffentlich.
(9) Das Deichamt ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder geladen

und die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptverbandsvor-
steher oder im Verhinderungsfall die stellvertretende Hauptver-
bandsvorsteherin oder der stellvertretende Hauptverbandsvor-
steher und 4 Vorstandsmitglieder anwesend sind. § 9 Abs. 5 Sät-
ze 2 bis 4 gelten sinngemäß.

(10) Jedes Deichamtsmitglied hat eine Stimme. Es wird offen durch
Handzeichen abgestimmt. Beschlüsse werden mit Stimmen-
mehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(11) Die Deichamtsmitglieder haben Anspruch auf Reisekostenver-
gütung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. Dane-
ben erhalten sie - mit Ausnahme der Hauptverbandsvorsteherin
oder des Hauptverbandsvorstehers sowie der stellvertretenden
Hauptverbandsvorsteherin oder des stellvertretenden Hauptver-
bandsvorstehers im Vertretungsfall - Auslagenersatz für die Teil-
nahme an Vorstandssitzungen durch Gewährung einer Entschä-
digung in Höhe von 5 v. H. der Entschädigung für den Hauptver-
bandsvorsteher.

(12) § 9 Abs. 8 gilt entsprechend.
zu beachten: §§ 23 Abs. 1, 24 Abs. 2, 25 Abs. 1 b), 52 - 56 und 74
Abs. 2 WVG

§ 11
Hauptverbandsvorsteherin/Hauptverbandsvorsteher

(1) Die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptverbandsvorste-
her hat die ihr oder ihm durch Gesetz oder diese Satzung zuge-
wiesenen Aufgaben, Rechte und Pflichten. Sie oder er vertritt den
Vorstand allein; diese Vertretungsbefugnis bleibt von § 10 Abs. 1
unberührt. Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet wird,
unterzeichnet die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptver-
bandsvorsteher im Namen des Deichamtes.

(2) Dringende Maßnahmen, die im Interesse der Sicherstellung der
stetigen Aufgabenerfüllung sofort ausgeführt werden müssen,
ordnet die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptverbands-
vorsteher für den Vorstand an; sie oder er hat unverzüglich die
Genehmigung des Deichamtes einzuholen.

(3) Die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptverbandsvorste-
her führt den Vorsitz im Vorstand und in der Verbandsversamm-
lung. Sie oder er bereitet die Beschlüsse des Vorstandes vor und
führt Beschlüsse des Vorstandes und der Verbandsversamm-
lung aus. Sie oder er hat auf die Einheitlichkeit der Verwaltungs-
führung hinzuwirken und beaufsichtigt den Geschäftsgang der
Verwaltung und die Geschäftsführerin oder den Geschäftsführer.
Sie oder er ist insoweit dem Vorstand für die Durchführung der
Verbandsaufgaben verantwortlich. Sie oder er ist Dienstvorge-
setzte oder Dienstvorgesetzter des Personals, ausgenommen
der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers.

(4) Die Hauptverbandsvorsteherin oder Hauptverbandsvorsteher
wird ermächtigt, im Rahmen der laufenden Verwaltung insbeson-
dere Entscheidungen zu treffen über
1. Verpflichtungserklärungen und personalwirtschaftliche Maß-

nahmen im Rahmen des Haushaltsplans bis zur Höhe von
30.000,00 € im Einzelfall oder 5.000,00 € monatlich,

2. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen bis
1.500,00 € und

3. Anordnungen im Sinne des § 68 WVG.
(5) Die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptverbandsvorste-

her hat Anspruch auf Reisekostenvergütung nach Maßgabe der
Entschädigungsverordnung. Daneben erhält sie oder er eine Auf-
wandsentschädigung in Höhe des Höchstsatzes für Amtsvorste-
herinnen und Amtsvorsteher der Ämter mit mehr als 8.000 Ein-
wohnern nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.

(6) Die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Hauptverbandsvorstehe-
rin oder des Hauptverbandsvorsteher werden im Verhinderungs-
fall von der stellvertretenden Hauptverbandsvorsteherin oder
dem stellvertretenden Hauptverbandsvorsteher wahrgenom-
men. Die stellvertretende Hauptverbandsvorsteherin oder der
stellvertretende Hauptverbandsvorsteher erhalten im Vertre-
tungsfall Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Entschä-
digungsverordnung für entsprechende stellvertretende Amtsvor-
steherinnen oder stellvertretende Amtsvorsteher.

zu beachten: §§ 52 - 56 WVG
§ 12

Geschäftsführerin/Geschäftsführer
(1) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer führt die Ge-

schäfte des Verbandes.
(2) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer ist der Hauptver-

bandsvorsteherin oder dem Hauptverbandsvorsteher und dem
Vorstand für ihre oder seine Obliegenheiten verantwortlich. Sie
oder er steht unter der Dienstaufsicht des Vorstands und unter
der Aufsicht der Hauptverbandsvorsteherin oder des Hauptver-
bandsvorstehers. Sie oder er hat der Hauptverbandsvorsteherin
oder dem Hauptverbandsvorsteher in allen Angelegenheiten
Auskunft zu geben, alle wichtigen Geschäftsvorfälle mit ihr oder
ihm abzustimmen, sie oder ihn zu beraten und ihre oder seine
Anweisungen zu beachten. Sie oder er hat an den Deichamtssit-
zungen und Deichversammlungen beratend teilzunehmen.

(3) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer vertritt den Vor-
stand neben der Hauptverbandsvorsteherin oder dem Hauptver-
bandsvorsteher in allen Geschäften der laufenden Verwaltung
sowie bei Gefahr im Verzuge, wenn Entscheidungen der Ver-
bandsorgane oder Maßnahmen der Hauptverbandsvorsteherin,
des Hauptverbandsvorstehers oder der Stellvertretenden nicht
abgewartet werden können.

(4) Die Hauptverbandsvorsteherin oder der Hauptverbandsvorste-
her kann im Einvernehmen mit der Geschäftsführerin oder dem
Geschäftsführer allgemein oder im Einzelfall die Vertretungsbe-
fugnis für bestimmte einfache oder laufend wiederkehrende Ge-
schäfte der laufenden Verwaltung außerdem auf weitere Mitar-
beiterinnen oder Mitarbeiter delegieren.

(5) Geschäfte der laufenden Verwaltung sind insbesondere regelmä-
ßig wiederkehrende und/oder nach festen Grundsätzen zu ent-
scheidende Geschäftsvorfälle, die für den Verband von nicht er-
heblicher Bedeutung sind. Dazu gehören
1. Verpflichtungserklärungen und personalwirtschaftliche Maß-

nahmen im Rahmen des Haushaltsplans bis zur Höhe von
30.000,00 € im Einzelfall oder 5.000,00 € monatlich

2. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen bis
1.500,00 € und

3. Anordnungen im Sinne des § 68 WVG.
(6) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer und Mitarbeite-

rinnen oder Mitarbeiter unterzeichnen im Auftrag des Vorstands;
soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung im
Sinne des Abs. 5 handelt, ist ein Dienstsiegelabdruck beizufü-
gen.

zu beachten: §§ 57, 68 WVG
III. Abschnitt
Haushalt, Beiträge

§ 13
Haushalt

(1) Die Haushaltswirtschaft des Verbandes richtet sich nach dem
Zweiten Abschnitt des LWVG. Sie ist nach den Grundsätzen der
doppelten Buchführung gemäß den Vorschriften des ersten Ab-
schnittes des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches vom
10.05.1897 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung in der jeweils
geltenden Fassung und ergänzend den §§ 7 – 20 LWVG zu füh-
ren.
Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan sind vom Vor-
stand so rechtzeitig aufzustellen, dass die Verbandsversamm-
lung bis zum 31. Dezember eines Jahres die Haushaltssatzung
und den Wirtschaftsplan beschließen, der Beschluss gemäß § 9
LWVG und § 26 dieser Satzung öffentlich bekannt gemacht und
die Haushaltssatzung in Kraft treten kann.

(3) Die vom Landesverband der Wasser- und Bodenverbände ge-
prüfte Jahresrechnung ist von der Deichversammlung zu be-
schließen und Grundlage für ihre Entlastungsentscheidung.

(4) Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen von Nichtmitgliedern
sind wie Beiträge der Mitglieder zur Bestreitung der Ausgaben zu
verwenden.

zu beachten: Handelsgesetzbuch, §§ 7 – 20 LWVG
§ 14

Beiträge
(1) Die Mitglieder und die Nutznießer nach § 28 Abs. 3 WVG haben

dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Auf-
gaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haus-
haltsführung erforderlich sind.

(2) Die Beiträge bestehen in Geld- und Sachleistungen. Für Geldbei-
träge gelten die Vorschriften der §§ 15 bis 18, für Sachleistungen
die Vorschriften des § 19.

(3) Verbandsbeiträge sind öffentliche Abgaben.
zu beachten: §§ 28 ff. WVG

§ 15
Beitragsverhältnis

(1) Die Beitragslast verteilt sich auf die Mitglieder und Nutznießer im
Verhältnis ihrer Beitragseinheiten nach den gleichen Maßstäben,
wie sie für die Mitglieder der Unterverbände gelten.

(2) Der Verband hebt unterschiedliche Beitragsarten. Die Maßstäbe
hierfür werden wie folgt festgesetzt:

Beitragsart Aufgabe
nach §3 Grundlage

a) Gewässerunter-
haltung einschl. na-
turnahem Rückbau,
auch zum Schutz
vor Binnenhoch-
wasser (Hauptent-
wässerungsbeitrag)

Abs. 1
Nr. 1, 2

gemäß § 21 Abs. 1 LWVG un-
ter Berücksichtigung des § 17
Abs. 1 der Satzung innerhalb

der jeweiligen Vorteilsgebiete

b) Hauptverbands-
beitrag

Abs. 1
Nr. 10
und Abs.
3

gemäß § 21 Abs. 1 Ziffern 2, 3
und 4 unter Berücksichtigung
der Gesamtfläche, jedoch mit
Ausnahme der Erschwerer
nach Ziffer 3.2 und insgesamt
mindestens 0,5 BE
Ausnahme: Beitrag für AVD (s.
Abs. 5)

c) Ausbauvorhaben
(Kapitaldienstbei-
trag)

wie b) innerhalb des jeweiligen
Vorteils- oder Ausbaugebietes
(für Investitionen vor dem
01.01.2009)

d) Deichbau und
-unterhaltung
(Deichbeitrag)

Abs. 1
Nr. 3

wie b) mit folgenden Einschrän-
kungen:
- Flächen über 4,5 m über NN
mit Ausnahme von Geestinseln
werden nicht veranlagt
- Abschläge und Freistellungen
nach § 21 Abs. 1 Nr. 4.1 u. 4.3
sowie 5.2 LWG bleiben unbe-
rücksichtigt

Es wird grundsätzlich auf die Grundstücksgrenzen Bezug ge-
nommen, Teilflurstücke können in Einzelfällen ausgewiesen wer-
den.

(3) Das Gebiet der Mitglieder unter § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 gilt ab-
weichend von den Regelungen des Abs. 2 für die Gewässerun-
terhaltung (b), den Kapitaldienst (c) und die laufende Unterhal-
tung der Schöpfwerke (e - teilweise) als ein Vorteilsgebiet.

(4) Zur Deckung der Kosten aus der Aufgabenausführung für seine
Unterverbände nach § 3 Abs. 2 sowie der Kosten für die außer-
ordentliche Unterhaltung sowie den Neubau von eigenen Anla-
gen (ausgenommen wegen seiner besonderen Situation sind die
Anlagen im Südteil des Sielverbandes Brunsbütteler-Eddelaker-
Koog) hebt der Verband einen Investitionsbeitrag. Das Beitrags-
verhältnis wird von einem Gutachterausschuss gemäß § 17 Abs.
1 Satz 2 bis 4 festgesetzt.

(5) Die Beiträge für den Abwasserverband Dithmarschen aus § 3 Nr.
8 werden nach dem tatsächlichen Aufwand unter Anwendung
des Berichtes der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwal-
tungsvereinfachung (KGSt) - Kosten eines Arbeitsplatzes - in sei-
ner jeweils letzten Fassung - berechnet und in der Haushaltssat-
zung festgesetzt.

(6) Die Beiträge für Aufgaben nach § 3 Ziff. 6 und 7 sind von der
Deichversammlung nach den Maßstäben des § 15 der Satzung
jährlich neu festzusetzen. Darüber hinaus verteilt sich die Bei-
tragslast für Naturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen,
die auf ausdrückliche Anforderung Dritter durchgeführt werden,
nach der Höhe des jeweiligen Aufwandes auf diese Dritten.

(7) Die Verhältnismäßigkeit zwischen den Unterverbänden nach
Schätzungsrahmen I und II wird durch die Festsetzung unter-
schiedlicher Beitragshebesätze berücksichtigt. Schätzungsrah-
men I bezieht sich auf reine Marschverbände sowie die Mitglie-
der nach § 2 Abs. 2 und Schätzungsrahmen II auf alle übrigen
Verbände nach § 2 Abs. 1, ausgenommen den Abwasserver-
band Dithmarschen.

zu beachten: § 30 WVG, § 21 LWVG
§ 16

Sonderbeiträge, Verwaltungsgebühren
(1) Für Schulden, die der Deich- und Hauptsielverband von einem

früheren Verband oder einem Mitgliedsverband übernimmt, kön-
nen Sonderbeiträge gehoben werden.

(2) Aufwendungen des Betriebshofes nach § 19 Abs. 1 LWVG wer-
den durch Sonderbeiträge gedeckt.

(3) Für Mehraufwendungen aufgrund der Nichterfüllung von Aufla-
gen gemäß § 5 und 6 der Satzung sowie Aufwendungen für den
Ausgleich von Nachteilen gemäß § 36 WVG kann der Verband
Sonderbeiträge erheben.

(4) Für besondere Leistungen oder Erschwernisse kann der Verband
von seinen Unterverbänden, deren Mitgliedern und sonstigen
Nutznießern Sonderbeiträge nach der Höhe des jeweiligen Auf-
wandes oder Sonderbeiträge zur Abgeltung von Vorteilen erhe-
ben, die vom Vorstand im Einzelfall festzusetzen sind.

(5) Für die Erteilung von Ausnahmen und Genehmigungen nach § 5
sowie für besondere Dienstleistungen werden Verwaltungsge-
bühren nach Maßgabe des § 5 Kommunalabgabengesetz des
Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl.
2005, Seite 27) in der jeweils geltenden Fassung gehoben. Die
Höhe wird in der Haushaltssatzung festgelegt.

zu beachten: § 30 WVG
§ 17

Ermittlung des Beitragsverhältnisses
(1) Der Beitragsmaßstab nach § 15 Abs. 2 a) wird von einem Gutach-

terausschuss im Rahmen der Bestimmungen des § 21 Abs. 1
LWVG ermittelt. Dem Gutachterausschuss gehören zwei vom
Vorstand zu benennende, dem Verband nicht angehörende
Sachverständige und die Hauptverbandsvorsteherin oder der
Hauptverbandsvorsteher an. Der Gutachterausschuss entschei-
det mit Stimmenmehrheit. Handelt es sich um Grundstücke der
Hauptverbandsvorsteherin oder des Hauptverbandsvorstehers,
tritt an ihre oder seine Stelle die Stellvertreterin oder der Stellver-
treter.

(2) Als Grundlage für die Beitragshebung des laufenden Jahres gilt
der Stand der katasterlichen Unterlagen am Hebetermin.

(3) Die Ergebnisse der Berechnung der Beitragseinheiten sind auf
zwei Stellen hinter dem Komma zu runden (4/5).

zu beachten: § 30 WVG, § 21 LWVG
§ 18

Hebung der Beiträge
(1) Der Verband hebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des

Mitgliederverzeichnisses, des für ihn geltenden Beitragsmaßsta-
bes und des Beitragssatzes durch Bescheid. Jeder einzelne Be-
scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Mittels
elektronischer Datenverarbeitung erstellte Bescheide sind auch
ohne Unterschrift gültig. Die Beiträge werden jährlich gehoben.

(2) Kann die endgültige Höhe des Verbandsbeitrages nicht festge-
setzt werden und ist es für die Durchführung des Unternehmens
und die Verwaltung des Verbandes erforderlich, kann der Vor-
stand Vorausleistungen auf die Verbandsbeiträge festsetzen, die
nur in begründeten Fällen die Beiträge für eine Beitragseinheit
überschreiten sollen.

zu beachten: §§ 31 und 32 WVG

§ 19
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten der Mitglieder nach § 2 und der Nutz-
nießer nach § 28 Abs. 3 WVG dürfen vom Verband erhoben und
verarbeitet werden, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben gemäß
§ 3, insbesondere zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur
Festsetzung der Beiträge nach den §§ 23-25, erforderlich ist. Es
sind dies:
1. Vor- und Familienname
2. Adressdaten (einschließlich Telefon und E-Mail-Adresse)
3. Grundstücksbezogene Daten
4. Verbrauchs- und Verschmutzungsdaten von Abwasser
5. steuerrechtliche Daten
Die erforderlichen Daten werden gemäß §§ 11 ff. i.V. m. § 26 des
Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 09. Februar 2000
(GVOBl. 2000 S. 169) in der jeweils geltenden Fassung von fol-
genden Datenquellen/-dateien und speichernden Stellen erho-
ben:
1. Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-

Holstein: ALKIS
2. Gemeinden/Ämter: Einwohnermeldekartei, Grundsteuerkartei,

Verbrauchs- und Verschmutzungsdaten von Abwasser
3. untere Wasserbehörde : Verbrauchs- und Verschmutzungsda-

ten von Abwasser, wasserrechtliche Erlaubnisse
4. Grundbuchämter: Grundbuchdaten
5. Finanzämter: Einheitswerte Fortsetzung auf S. 30

e) Bau, Betrieb und
Unterhaltung von
Be- und Entwässe-
rungsanlagen
(Schöpfwerksbei-
trag)

Abs. 1
Nr. 5

wie b) innerhalb des jeweili-
gen Vorteilsgebietes mit fol-
genden Abweichungen:
a. Zuschlag für eingeleitetes
gesammeltes Schmutzwas-
ser gemäß § 21 Abs. 1 Ziffer
3.1.2
LWVG: 1,0 BE pro angefan-
gene 3.000 m³/a
b. Zuschläge gemäß § 21
Abs. 1 Ziffer 3.1.3 für den
Grad der Verschmutzung des
Niederschlagswassers blei-
ben unberücksichtigt

f) Durchführung von
Drainungen und an-
deren grundstücks-
gebundenen Maß-
nahmen

Abs. 1
Nr. 4

einzelne betroffene Grundstü-
cke nach den anfallenden tat-
sächlichen Kosten
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Fortsetzung von S. 30
(2) Der Verband ist außerdem berechtigt, für die Zahlung von Ent-

schädigungen und um Gratulationen auszusprechen, Namen,
Anschrift, Funktion, Kontoverbindung, Tätigkeitsdauer und Ge-
burtsdatum der Mitglieder der Verbandsgremien des Verbandes
bei den Betroffenen gemäß §§ 13 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 26
LDSG zu erheben und in einer Überweisungs- und Mitgliederda-
tei zu speichern.

(3) Die betroffenen Mitglieder und Nutznießer sind umgehend, spä-
testens mit dem nächsten Beitragsbescheid über die im vorste-
henden Ermächtigungsrahmen durchgeführte Erhebung und
Verarbeitung personenbezogener Daten, die Rechtsgrundlage
und den Zweck der Erhebung sowie bei (anschließender) Über-
mittlung auch über den Empfängerkreis der Daten aufzuklären (§
26 LDSG). Dies gilt nicht, wenn die Betroffenen auf andere Weise
Kenntnis von der Verarbeitung ihrer Daten erlangt haben. Bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag (§ 17 LDSG)
ist die Weitergabe von Daten an Auftragnehmer nicht als Über-
mittlung an Dritte anzusehen. Der Wasser- und Bodenverband
bleibt verantwortlich.

zu beachten: §§ 3, 11, 13, 17 und 26 LDSG
§ 20

Verjährung
Für die Verjährung gelten die Vorschriften der Abgabenordnung (A0)
i. d. F. der Bekanntmachung vom 01.10.2002 (BGBl. I S. 3866; 2003
I S. 61) in der jeweils geltenden Fassung.
zu beachten: § 31 Abs. 4 WVG

§ 21
Vollstreckung

Für das Beitreiben der öffentlich-rechtlichen Forderungen des Ver-
bandes (Beiträge) durch Vollstreckung gelten die Vorschriften der §§
262 ff. des Landesverwaltungsgesetzes (LVwG) vom 02.06.1992
(GVOBl. 1992 S. 243, 534) in der jeweils geltenden Fassung und der
hierzu ergangenen Landesverordnung über die zuständigen Voll-
streckungsbehörden vom 23.10.2003 (GVOBl. 2003 S. 534) in der
jeweils geltenden Fassung . Die Erhebung von Gebühren und Aus-
lagen im Vollstreckungsverfahren richtet sich nach der Vollzugs-
und Vollstreckungskostenverordnung (VVKO) vom 18. September
2017 (GVOBl. 2017 S. 462) in der jeweils geltenden Fassung.
zu beachten: §§ 262 ff LVwG

§ 22
Sachbeiträge

(1) Der Verband kann die Mitglieder zu Hand- und Spanndiensten
und zu Sachleistungen für das Verbandsunternehmen heranzie-
hen. Die Verteilung dieser Sachbeiträge richtet sich nach dem
Beitragsverhältnis für die Gewässerunterhaltung oder für Anla-
gen zur Be- und Entwässerung in Abhängigkeit davon, welche
dieser Verbandsaufgaben die Heranziehung zu Sachbeiträgen
erforderlich macht. Bei Gefahr im Verzuge genügt die Anordnung
des Verbandsvorstehers. Die Zustimmung des Ausschusses ist
unverzüglich nachträglich einzuholen.

(2) Die Mitglieder der angehörigen Sielverbände sind dem Deich-
und Hauptsielverband zu Sachbeiträgen verpflichtet. Sie haben
den Aushub (§ 5 Abs. 2) innerhalb von sechs Monaten einzueb-
nen oder zu beseitigen. Größere Aushubmengen als im Mittel 1,0
cbm je Meter Uferlänge werden vom Verband eingeebnet.

(3) Die Mitglieder der angehörigen Sielverbände sind dem Deich-
und Hauptsielverband zur Durchführung der Unterhaltung der
Gewässer gemäß § 40 Abs. 2 LWG verpflichtet. Strecken, die
zwischen zwei Verbandsgrundstücken verschiedener Mitglieder
liegen, sind bis zur Grabenmitte von den anliegenden Grund-
stückseigentümern zu räumen.

(4) Mitglieder, die von der Erfüllung des Sachbeitrages Vorteile ha-
ben, können entsprechend § 15 zu Beiträgen herangezogen wer-
den, die dem zur Sachleistung Verpflichteten zustehen. Für die
Kostenbeteiligung im Streitfalle findet § 43 Abs. 3 LWG Anwen-
dung.

zu beachten: § 28 WVG, § 21 LWVG

IV. Abschnitt
Anordnungen, Zwangsmittel

§ 23
Anordnungen

Die nach § 68 WVG dem Vorstand des Verbandes zustehenden An-
ordnungsbefugnisse können auch von dem Verbandsvorsteher
oder dem Geschäftsführer wahrgenommen werden.
Zu beachten: § 68 WVG

§ 24
Zwangsgeld

Anstelle oder neben der Ersatzvornahme ist auch die Festsetzung
eines Zwangsgeldes durch den Vorstand nach § 237 LVwG zuläs-
sig.
Zu beachten: § 237 LVwG

V. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 25
Dienstkräfte, Beamte

(1) Der Verband kann zur Durchführung des Verbandsunternehmens
nach Bedarf Beschäftigte einstellen. Das Beschäftigungsverhält-
nis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst
in der jeweils gültigen Fassung und die diesen ergänzenden, än-
dernden und ersetzenden Tarifverträge in der für den Kommuna-
len Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein jeweils gültigen Fas-
sung (oder andere Tarifverträge wie z.B. TVV).

(2) Der Verband kann Beamte beschäftigen. Für sie gelten die Be-
stimmungen des Beamtengesetzes des Landes Schleswig-Hol-
stein (Landesbeamtengesetz) in der jeweils geltenden Fassung.
Oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter der Beamtinnen
und Beamten ist das Deichamt.

zu beachten: § 6 Abs. 3 WVG

§ 26
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen des Verbandes sind unter Angabe der Be-
zeichnung des Verbandes von dem Verbandsvorsteher zu unter-
schreiben. Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt
die Bekanntgabe des Ortes, an dem diese Urkunden eingesehen
werden können.

(2) Bekannt gemacht wird im Internetauftritt des Verbandes unter
„www.dhsv-dithmarschen.de“.

(3) Ausschließlich an die Mitglieder gerichtete Bekanntmachungen
können in Form eines geschlossenen einfachen Briefes erfolgen.

zu beachten: §§ 58 und 67 WVG, § 22 LWVG, BekanntVO
§ 27

Änderung der Satzung
(1) Beschlüsse zur Änderung der Satzung durch die Verbandsver-

sammlung bedürfen der Mehrheit der anwesenden Stimmen.
Beschlüsse über die Änderung der Verbandsaufgaben bedürfen
der Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmen.

(2) Satzungsänderungen bedürfen der Genehmigung durch die
Landrätin oder den Landrat des Kreises Dithmarschen als Auf-
sichtsbehörde und werden von dieser bekannt gemacht.

zu beachten: § 58, 59 und 67 WVG, § 22 LWVG
§ 28

Aufsichtsbehörde
(1) Aufsichtsbehörde ist die Landrätin oder der Landrat des Kreises

Dithmarschen.
(2) Eine Zustimmung der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 2

und Abs.3 WVG ist nicht erforderlich
1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenstän-

den an den Bund, das Land Schleswig-Holstein, die Kreise
Dithmarschen und Steinburg sowie die Ämter und Gemeinden
und

2. für Kassenkredite bis zum Höchstbetrag von 20 v. H. der Ein-
nahmen.

zu beachten: §§ 72, 75 WVG,WVG-AufsVO
§ 29

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmar-
schen vom 13. Dezember 1995 mit allen Nachträgen außer Kraft.
zu beachten: § 58 Abs. 2 WVG

Hemmingstedt, 14. Dezember 2017

Deich- und Hauptsielverband
Dithmarschen

Peter Matthias von Hemm
Hauptverbandsvorsteher

Bekanntmachung
Nachfolgend aufgeführte Sielverbände (SV) und Gewässer- und
Landschaftsverband (GuLV) geben den Beschluss der Haushalts-
satzungen für das Jahr 2018 öffentlich bekannt:
Verband Beschluss Verband Beschluss
SV Gieselau 06. 11. 17 SV Wallenerautal 05. 12. 17
SV Dellstedt-Süderau 23. 11. 17 SV Delver Koog 09. 10. 17
SV Tielenhemme 07. 11. 17 SV Hennstedt 08. 12. 17
SV Tielenau 28. 11. 17 SV Broklandsautal 08. 11. 17
Eider-Treene-Verband 26. 09. 17 GuLV Mittellauf Eider 13. 12. 17
und weitere Verbände in den Kreisen Rendsburg-Eckern-
förde, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland.

Die Mitglieder der jeweiligen Verbände können in der Zeit
vom 2. 1. 18 bis zum 31. 1. 18 während der Dienststunden
Einsicht in die Haushaltssatzungen, die Haushaltspläne
und deren Anlagen in der Geschäftsstelle des Eider-
Treene-Verbandes, Hauptstraße 1, 25794 Pahlen (Dithmar-
schen) nehmen.

Der Oberdeichgraf und die
Vorsteher der vorstehenden Verbände

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Kinky Boots
Operettenhaus Hamburg

109,– € p. P.
inkl. Busreise und Karte Kat. 1

Willkommen in der der schrills-
ten Schuhfabrik der Welt:
KINKY BOOTS! Das vielfach
prämierte Musical von Pop-
ikone Cyndi Lauper versprüht
gute Laune, Optimismus sowie
Lebensfreude und regt mit einer
warmherzigen Geschichte zum
Nachdenken über Werte wie To-
leranz, Respekt und Loyalität an.

Veranstalter:
Reisebüro Grunert GmbH,
Husum

Reisetermin:
Sonntag, 25. Februar 2018

Abfahrt:
10.45 Uhr Heide ZOB
11.05 Uhr Meldorf ZOB/Bhf.
11.25 Uhr Marne ZOB
11.45 Uhr Brunsbüttel ZOB

Buchung & Info: Leserreisen • Wulf-Isebrand-Platz 1–3
25746 Heide • Telefon (04 81) 68 86-4 30

leserreisen@boyens-medien.de • www.boyens-medien.de/leserreisen
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 8.30-12.00 Uhr & 13.00-16.30 Uhr

IMMOBILIEN-MARKT

Die Anzeige in der Tageszeitung
Telefon 04 81/68 86-300

Kaufen, verkaufen,

suchen, anbieten!

K

su

Immobilien

Jetzt helfen!
wwf.de

Würdesäule.
Bildung ermöglicht Menschen,
sich selbst zu helfen und aufrechter
durchs Leben zu gehen.
brot-fuer-die-welt.de/bildung
IBAN DE10 1006 1006 0500 5005 00

Suchen Sie nach der Grabstätte Ihres Angehörigen

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Über 4,6 Millionen Daten von Kriegstoten der beiden
Weltkriege: www.graebersuche-online.de

VERKÄUFE
Grundstück Weddingstedt, 1.250 m2,
45.000,- €, SMS 0171/9846687

VERMIETUNGEN
Albersdorf, 2-Zi.-DG-Whg., 55 m²
mit Loggia, überd. Aussenterrasse,
Abstellr., dän. Ofen u. kl. Küchenz.,
keine Haustiere! KM 275,- € + NK +
KT, Tel. 04835/9494

Brunbüttel-Süd, nette 1-Zi.-Whg. f.
Junggesellen verm. günstig,
Tel. 04873-2955480

Büsum, 3-Zi.-Wohn., 75 m2, EBK,
Balk., 1.3.18 - 30.6.19 zu verm., auch
WG, Tel. 0163/7612011

Sarzbüttel, 2-Zi.-Whg., 50 m2, ab
1.1.18 frei, Tel. 0176/84794784

MIETGESUCHE
50,- € Belohnung für den Nachweis
einer 2-Zi.-Whg. in Meldorf od.
Tausch gegen 4-Zi.-Whg, Tel.
04832/3251

Su. 3-Zi.-Whg. in Burg mit Garten
od. Balkon, ab 1. 6. 2018
Tel. 01522-2846695

Suche Meldorf, Whg., Männl.42Jah-
re,Festanstellung,Umkr.20 km, bis
700,- € MM, ab 50 m² Wfl., bis 80 m²
Wfl., ab 2 Zi., bis 3 Zi., gepfl., EBK,
BA/DU,1 Pkw-Stpl.,Haust. ja, WG
nein, max. Anz. Etg. 1, 0173/6642286

STELLENGESUCHE
Maurer/Zimmermann (Rent.), su.
Arbeit rund um’s Haus, Dämmung,
� 0162/5270744

PKW
Golf 1,9 TDI, Kombi, EZ 05, 101 PS,
Neuteile, VHB 4200€, 0152/05918919

Kaufe Pkw, Unfall-, Motor-
und Getriebeschaden,
Fa. Hinrichs, Automobile, Pahlen
04803/6018433 od. 0171/8753505

Mazda 625, von Privat, Bj. 2001,
TÜV 8/18, 130TKM, sehr guter Zu-
stand, Leder, Rentnerfahrzeug, Preis
950 € VHB, Tel. 0179/1834694

Peugeot 106, Bj. 99, TÜV 06/2018,
4trg., 750,- €, Tel. 0172/9261623

ZWEIRADMARKT
Behindertes 3Rad, met., 3-Gang,
24", zu verk., Preis 180,- € VHB m.
Anlieferung, Tel. 04838/7403

Fahrräder, 28", 26", 24", 20" abzu-
geben ab 30,- €, Tel. 04838/7403

WOHNMOBILE
Wir kaufen Wohnmobile

+ Wohnwagen, Tel. 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

ANKAUF
1. + 2. Weltkrieg, alles zu Höchst-
preisen gesucht, Orden, Dolche, Uni-
formen, Fotos, Bücher usw.,
Tel. 04864/997 od. 0157/73890449

Märklin- oder Trix-Eisenbahn ge-
sucht, Heide, Tel. 0157/53658722

VERKAUF
Gitarre, Heimorgel, Farbfernseher
65' Bild, Preise VHS, 0160/92462273

Kl. Anh. zu verk., 04835/978338
Tannengrün und Nordmanntannen,
Rolf Kruse, Jungfernstieg 21, Tel-
lingstedt, Tel. 04838/1258

VERSCHIEDENES
Steel Tec Metallbau

Handläufe - Treppen - Tore
Tel. 0481-7876060

BEKANNTSCHAFTEN
Wünsche mir einen liebevollen IHN
bis 70 J., bin Ww., 67 J., schlanck, NR
Zuschr. u. HE-BT-105087-Z a. Verlag

LANDWIRTSCHAFT
Schweinegülle im Frühjahr kosten-
los abzugeben, ca. 1000 m³, Hans-
Georg Witt, Wellinghusen, Tel.
04839/815

TIERMARKT
Kaninchen 8 €, Tel. 0151/20496331

VERSCHIEDENES
Ausgewählte hübsche Weihnachts-
bäume, 1. Wahl, günst. Preise
Schrum, Lindener Str. 9, Süderheistedt


